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Berufsschule Friseurin / Friseur (AFR) - duales System 

Ausbildungsziel bzw. 
erreichbarer Schulabschluss

Die Ausbildung endet mit der Gesellenprüfung vor den 
Gremien der Handwerkskammer und dem 
Berufsschulabschluss. Zudem ist eine schulische 
Weiterqualifizierung parallel zur Ausbildung möglich.

Eingangsvoraussetzungen Eingangsvoraussetzung ist ein abgeschlossenener 
Berufsausbildungsvertrag.

Ausbildungsdauer Die Regelausbildungszeit beträgt 3 Jahre. 
Auf Grund beruflicher Vorkenntnisse und schulischer 
Abschlüsse (z.B. Abitur) kann die Ausbildung ggf. um ½ - 1 
Jahr verkürzt werden.

Beschreibung des Bildungsganges Die Beschulung ist praxisnah und abwechslungsreich 
gestaltet. Der Berufsschulunterricht findet an zwei Tagen pro 
Woche statt und bietet eine klare Struktur. 

Der schulische Teil der Ausbildung orientiert sich vorrangig an 
den Handlungsfeldern der beruflichen Praxis. Neben 
berufsübergreifenden Fächern stehen insbesondere die 
berufsbezogenen Fächer des Friseurhandwerks im 
Mittelpunkt. 

Zu den berufsbezogene gehören die Fächer Pflege & 
Gestaltung, Farb- & Formveränderung, Salon-& 
Kundenmanagement, Wirtschaftslehre, Fremdsprachliche 
Kommunikation. 

Theorie und Praxis greifen dabei eng ineinander, sodass die 
Auszubildenden optimal auf die Anforderungen im Salon 
vorbereitet werden.  

Perspektiven und Möglichkeiten 
nach erfolgreichem Abschluss

Nach dem Berufsabschluss bestehen vielfältige Möglichkeiten 
der Weiterbildung und Spezialisierung, die von den 
verschiedenen Handwerkskammern oder Friseurfirmen 
angeboten werden.

Kontakt: Email: afr@bkvb.de 

	 	 	 	  


